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entlastet werden. Wir wollen die Angebote für das Freiwillige Soziale Jahr in der Kul-
tur ausweiten. 

Aktives Alter 

Die großen Potentiale und Kompetenzen der älteren Menschen sind eine wertvolle 
Ressource im demographischen Wandel. Mittelfristig wird die Entwicklung einer 
differenzierten, flächendeckenden Struktur der Förderung des Engagements im 
Alter, der Selbstorganisation und Nachbarschaftshilfe angestrebt.   

Zivildienst 

Der Zivildienst entfaltet sozialpolitische Wirkungen. Wir fördern auch künftig die 
Möglichkeit, den Zivildienst mit den darin erworbenen Fähigkeiten für die weitere 
Ausbildung nutzbar zu machen. Eine mögliche Doppelableistung von Zivildienst 
und Freiwilligem Sozialen Jahr soll künftig ausgeschlossen sein. Wir wollen den 
Lückenschluss zwischen Ende des Zivildienstes und den Ausbildungsbeginn 
durch die Möglichkeit einer abschnittsweisen Ableistung des Zivildienstes prüfen. 

Die künftige Struktur der Wehrpflicht wird sich im Zivildienst widerspiegeln, der 
Dienstleistungen der sozialen Einrichtungen weiter zu sichern hilft.

7. Soziale Hilfe und Sozialversicherungen

7.1. Arbeitslosenversicherung und Bundesagentur für Arbeit

Effizienzsteigerung bei den Arbeitsmarktinstrumenten 

Wir stehen für eine effektive und effiziente Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitslose da-
bei unterstützt, rasch wieder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu 
finden. Denn unser Ziel der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist es, Arbeitssuchende 
erfolgreich in Beschäftigung zu vermitteln. Das gilt insbesondere auch für diejeni-
gen Arbeitssuchenden, die spezifische Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben 
und einen großen Bedarf an Qualifizierung und Weiterbildung aufweisen. Die Ar-
beitsmarktinstrumente der Arbeitsverwaltung müssen mit dieser Maßgabe auf den 
Prüfstand gestellt werden. Wir wollen die Vielzahl der bestehenden Arbeitsmarkt-
instrumente deutlich reduzieren. Unser Ziel ist es, vor Ort ein hohes Maß an Er-
messenspielraum – kombiniert mit einem wirksamen Controlling – zu erreichen 
und dadurch die Integration in den Arbeitsmarkt entsprechend den regionalen Be-
dingungen deutlich zu verbessern. Die Koalition wird deshalb Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass neue Lösungsansätze wie z. B. die „Bürgerarbeit“ oder 
marktgerecht ausgestaltete Vermittlungsgutscheine ab Beginn der Arbeitslosigkeit 
erprobt werden können.

Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu mehr Wachstum und Beschäftigung 
sowie zur Stabilisierung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung. Wir begeg-
nen den Sorgen vieler Menschen vor Abstieg und Überforderung, indem wir 
marktgerechte Arbeitsplätze fördern statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Das Prin-
zip des „Förderns und Forderns“ bleibt Maßstab unseres Handelns. 
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Wir wollen die ressortübergreifenden Anstrengungen der Bundesregierung bün-
deln und das Afghanistan-Konzept der Bundesregierung mit konkreten Vorgaben 
umsetzen. Für die Abstimmung mit unseren internationalen Partnern wird die 
Bundesregierung auf Vorschlag des Auswärtigen Amtes und in Abstimmung mit 
allen betroffenen Ressorts einen Sonderbotschafter ernennen. Dieser berichtet 
den für Afghanistan im Konzept der Vernetzten Sicherheit verantwortlichen Bun-
desministern, die gemeinsam einen Kabinettsausschuss bilden. 

4.  Internationale Einsätze und Instrumente deutscher 
Sicherheitspolitik

Wir handeln militärisch nur dann, wenn wir dies im Rahmen der VN, der NATO 
oder der EU sowie aufgrund einer völkerrechtlichen Legitimation tun können. Un-
berührt davon bleibt das Recht auf Selbstverteidigung. Von unserer Kultur der Zu-
rückhaltung werden wir uns weiterhin leiten lassen. 

Bei der internationalen Krisenprävention und -bewältigung stehen bei uns politi-
sche und diplomatische Bemühungen an erster Stelle, dennoch wächst die Bedeu-
tung des Einsatzes ziviler Kräfte von Polizei und Justiz. Wir müssen gemeinsam 
mit unseren Partnern darauf vorbereitet sein, mit diesen Mitteln krisenhaften Ent-
wicklungen frühzeitig entgegenzusteuern und bei Ausbruch von Krisen schnell und 
verlässlich zu handeln. 

Zur nachhaltigen Stabilisierung von Krisenregionen sind Aufbau und rechtstaatli-
che Ausbildung örtlicher Polizeikräfte ein Schlüsselelement. Wir werden deshalb 
unsere Fähigkeiten für polizeiliche Beiträge stärken durch den Aufbau entspre-
chender Einheiten bei der Bundespolizei und durch einen von den Ländern zur 
Verfügung gestellten Pool, der für internationale Verwendungen bereit steht. 

Wir bekennen uns zum Ansatz einer Vernetzten Sicherheitspolitik. Dies erfordert 
moderne und leistungsfähige Streitkräfte und geeignete zivile Instrumente zur in-
ternationalen Konfliktvorsorge und -bewältigung sowie eine noch engere Integrati-
on und Koordinierung. In künftige Mandate für Einsätze im Ausland werden wir 
konkrete Benennungen der zu leistenden Aufgaben sowie deren Zuteilung auf die 
verantwortlichen Ressorts aufnehmen. 

Im Rahmen der Vereinten Nationen werden wir auf eine schrittweise Reduzierung 
unseres deutschen Beitrages zur Maritime Task Force UNIFIL mit der Perspektive 
der Beendigung hinwirken. 

Im Zusammenhang mit der Piraterie- und Terrorismusbekämpfung am Horn von 
Afrika werden wir die Bemühungen um eine bessere Koordinierung der Einsätze 
fortsetzen und eine kritische Überprüfung der Vielzahl der Mandate mit dem Ziel 
der Reduzierung vornehmen.

Vor dem Hintergrund der globalen Bedrohung durch die Piraterie streben wir die 
Errichtung einer Kammer zur Verfolgung von Piraterie beim Internationalen Straf-
gerichtshof an. 


